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PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

fl"n das 
Pr�sidj.urn des Nationalrates 

Parlament 

1010 1;:ien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: Unser Zeichen : 

R-429/H 

Bet-reff: Ent\vurf eines Bunöesgesetzes, 
mi t clel-:r c":ie Fernli,elc.egebühren­
ordnung �)g2�ndert wird; 
,Änderune:.; der ?,tellungnahbe vo:r, 

3.4.1989. 

Durchwahl: 
515 

Die PrZisidenten};:onfe�cenz o.er Lancl\Jirtschaftskarnrnern Öster-

reichs übermittelt in der Anlage 25 =xen�lare ihrer Stel-

1 ungnah:-"e zu dem ir.l }}:::;treff genannten Entviurf. 

Fiir den Generalsekret�r: 

25 Be ilagen 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 

ÖSTERREICHS 

J'm das 
Bundesministerium f�r �ffent1iche 
Wirtschaft und Verkehr 
Generaldirektion f�r die Post- und 
Telegraphenverwaltung 

Postgasse 8 
1 011 �üen 

Wien, am 6.4.1989 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 
103634/111-25/39 9.3.1989 

Unser Zeichen: 
H-389/R 

Betreff: Entw�rf eines Bundesgesetzes, 
mit dem die Fernmeldegeb�h­
renordnung abge�ndert wird; 
Änderung der Ste11ungnahme.vom 
3.4.1989. 

Durchwahl: 
515 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftska��ern Öster­

reichs beehrt sich, dem Bundesministerium f�r �ffentliche 

Wirtschaft und Verkehr bekanntzugeben, daR sie ihre Stel­

lungnahme vom 3 . 4. 1989, GZ : R- 389 /R, wie folgt ab�ndert : 

?'u () 47: 

Bisher waren auf Antrag zu befreien: 

a) Blinde und praktisch blinde Personen sowie Personen, 

die aus einem anderen Grund als dem der Blindheit st�ndig 

der Wartung und Hilfe bed�rfen (hilflose Personen). 

b) Personen, deren notd�rftiger Lebensunterhalt durch die 

Entrichtung der Geb�hr gefährdet ist (mittellose Perso­

nen) . 
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Die vorgeschlagene Fassung zu § 47 sieht in Abs 1 nunmehr 

eine Befreiungsmöglichkeit für taxativ aufgezählte 1.ei­

stungsempf �nger vor (Z 1- 7). Diese kor·:i.L-ICn j ecoch gem�ß 

§ 48 Abs 1 der vorgeschlagenen Fassung nur dann in den 

Genuß der Gebührenbefreiung, wenn cas Haushalts-Nettoein­

kommen den für die Gewährung einer Ausgleichszulage für 

einen Ein- oder Mehrpersonenhaushalt festgesetzten Richtsatz 

um mehr als 12 % übersteigt. 

Durch die taxative Aufzählung scheid.en alle, die nicht 

eine der genannten Leistungen beziehen, also Bezieher ande­

rer Leistungen, sowie Personen, die keine Leistung beziehen, 

aber auch aktive Lohn- und Einkommensempf�nger, von vor..:.. 

nherein aus. Dadurch bekommen Blinde und hilflose Personen 

nicht "vie bisher unabh�ngig vom Einkornrnen eine Befreiung, 

sondern ist auch bei diesen hilflosen Personen nunmehr 

auf das Einkommen abzustellen. 

Infolg� der taxativen Aufz�hlung jenes Personenkreises, 

der für die Befreiung in Frage kommt, fallen vor allem 

auch Land- und Forstwirte mit geringem Einkommen heraus. 

Die vorgesehene Regelung wird daher abgelehnt. Es sollte 

die bisherige Fassung des § 47 Abs 1 lit b (mittellose 

personen) beibehalten werden. Zumindest jed.och sollte die 

Gruppe der zu befreienden Personen ue jene Bergbauern 

erweitert werden, die einen Bundeszuschuß gem�ß den Richt­

linien der Bundesregierung erhalten. Dieser Zuschuß stellt 

einen Einkommensbeitrag der öffentlichen Hand für eine Be­

rufsgruppe dar, d.eren notdürftiger Lebensunterhalt sonst 

gef�hrdet w�re. 

Das Präsidium des Natiollalrates wird von dieser Stellungnahme 

durch Übersendung von 25 Exemplaren in Kenntnis g esetzt. 

Der Pr�sident: 

gez. Ing. I:e�f!�r 

Der Generalsekret�r: 
1'11"7 D1" Korbl 
';;1--' 
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